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645: Die neue Vorteilsausgleichsabtretung der HUK ist unwirksam (H)


MUSTERFORMULIERUNG

„Abgetreten sollen sein „etwaige das Werkstattrisiko betreffende Ersatzansprüche gegenüber dem Reparaturbetrieb“. Das „Werkstattrisiko“ ist ein Baustein des Schadenersatzrechts als Erleichterung der Darlegungslast des Geschädigten. Es gab also zunächst das Werkstattrisiko betreffende Ersatzansprüche des Zedenten gegen die Klägerin. Eingeklagt werden aber das Werkvertragsverhältnis betreffende Auskunfts- und später ggf. zu beziffernde dem Zedenten zustehende Zahlungsansprüche gegen die Beklagte. Das ist pures „Werkvertragsrecht rückwärts“. Der Zedent hatte zu keiner Zeit „das Werkstattrisiko betreffende Ersatzansprüche gegen die Werkstatt“, konnte also auch keine abtreten. 

Insoweit verweisen wir auch auf das zu einer früheren Version der von der HUK formularmäßig verwendeten Vorteilsausgleichsabtretung ergangene Urteil des AG Kulmbach, Urteil vom 19.09.2025, Az. 70 C 359/24 sowie auf AG Bielefeld, Urteil vom 03.11.2025, Az. 400 C 185/25.

Es kann auch nicht darauf abgestellt werden, dass der Zedent und die Zessionarin schon wussten, was gemeint war. 

Denn dass der Zedent und der Zessionar wissen, was gemeint sein soll, ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist aber, dass der Schuldner erkennen können muss, was abgetreten wurde. Denn nur so kann er bei einer Zahlung an den Zessionar sicher sein, dass er mit schuldbefreiender Wirkung zahlt.

Mit einer "Passt schon"-Haltung wäre eine Vielzahl der Entscheidungen des BGH zur Wirksamkeit oder Unwirksamkeit von Abtretungen von vornherein obsolet gewesen.

Nur ein Beispiel dazu: Keinesfalls darf bei der Abtretung des Schadenersatzanspruchs an den Rechnungssteller der Schadenersatz im Hinblick auf alle Positionen in Höhe der jeweiligen Rechnung abgetreten werden. Das würde früher gern gemacht, um bei einer Haftungsquote auf andere Positionen zuzugreifen. Damit sollte dann bis zur Höhe der Rechnung aufgefüllt werden. 

Der Leitsatz der Entscheidung BGH vom 07.06.2011, Az. VI ZR 260/10 lautet aber: „Tritt der Geschädigte nach einem Fahrzeugschaden seine Ansprüche aus dem Verkehrsunfall in Höhe der Gutachterkosten ab, ist die Abtretung mangels hinreichender Bestimmbarkeit unwirksam.“

Zedent und Zessionar wussten dort auch, was sie wollten. Nur der Schuldner weiß nicht, was er an wen zahlen soll. 

Das ist also keine Entscheidung des BGH aus der Serie der Urteile zur unbotmäßigen Benachteiligung des Zedenten wie zum Beispiel die zu der Frage, was mit der abgetretenen Forderung geschieht, wenn der Zedent selbst an den Zessionar zahlt. Sondern es ist eine, die den Blickwinkel des Schuldners berücksichtigt.

Das Erfordernis an die Bestimmtheit oder mindestens Bestimmbarkeit der Abtretung schützt also den Schuldner.

Wenn aber ein Anspruch als Abtretungsgegenstand formuliert wird, den es denknotwendig gar nicht gibt, kann der Schuldner gar nichts erkennen.

Dem Urteil des AG Kulmbach kann ebenfalls entnommen werden, warum der Reparaturvertrag der Werkstatt mit dem Zedenten kein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter ist. 

Da hilft ergänzend bereits ein Blick in eine Entscheidung des BGH. In der heißt es dazu, dass aus Sicht des Senats unter Berücksichtigung der von der Rechtsprechung für den Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte entwickelten Grundsätze nicht ohne Weiteres davon auszugehen sei, dass der Reparaturvertrag des Geschädigten mit der Werkstatt ein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten des Versicherers ist (BGH, Urteil vom 16.01.2024, Az. VI ZR 253/22).

Die BGH-Entscheidung im Hinblick auf den Gutachtervertrag (Urteil vom 13.01.2009, Az. VI ZR 205/08, Rz. 8) ist nämlich mangels zu schließender Schutzlücke nicht auf den Reparaturvertrag zu übertragen.

Beim Reparieren wird der Versicherer im Ergebnis durch die Höhe der Rechnung belastet. Im Gegensatz dazu wird er beim Schadengutachten von dessen Inhalt, also von den Feststellungen des Schadengutachters zum Schadenumfang (siehe BGH, Urteil vom 13.01.2009, Az. VI ZR 205/08, Rz. 8) und vom vorzusehenden Reparaturweg belastet.

Der Schadengutachter bekommt vom Geschädigten zwar Geld für die Erstellung des Gutachtens als solchem. Doch für das „zu viel“ an kalkuliertem Schadenumfang selbst bekommt der Gutachter von seinem Kunden nichts. Also kann der Kunde insoweit (also für die Folge einer unterstellt zu umfangreichen Reparatur) nichts vom Gutachter zurückfordern. Die vom BGH für die anderen Konstellationen vorgesehene Lösung über die Abtretung des Rückforderungsanspruchs an den Versicherer ist folglich verschlossen. Das ist die mit der richterrechtlichen Rechtsfortbildung des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter zu schließende Schutzlücke.

Eine Zahlung auf eine überhöhte Reparaturrechnung – wenn sie denn vorliegt – kann der Kunde (Zedent) vom Leistungserbringer Werkstatt (Beklagte) jedoch zurückfordern. Diesen Rückforderungsanspruch kann er an den Versicherer (Zessionar) abtreten.

Das ist der alles entscheidende Unterschied, und deswegen liegt seit der wegweisenden Entscheidung des BGH vom 29.10.1974, Az. VI ZR 42/73, zitiert in NJW 1975, S. 160 ff keine Schutzlücke vor, die mit der richterrechtlichen Erfindung des Vertrags mit Schutzwirkung Dritter zu schließen sei.

Die Anwendung des „Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter“ setzt aber eine Schutzlücke voraus.

Mit sehr guten Ausführungen zu dem Unterschied zwischen der Situation „Gutachtenvertrag“ und der Situation „Reparaturvertrag“ lehnt auch das LG Berlin, die Übertragung der Rechtsprechung zum Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter auf den Werkstattvertrag ab und bestätigt damit das vorhergehende Urteil des AG Schöneberg (LG Berlin, Beschluss vom 29.04.2019, Az. 11 S 7/18).

Viele andere Urteile in diesem Sinne können vorgelegt werden.

Nachdem es bereits an der Aktivlegitimation der Klägerin fehlt, kommt es auf die nachfolgenden inhaltlichen Fragen nur noch hilfsweise an.



	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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